
Formular für Gesuche um Zugang zu amtlichen Dokumenten 

1. Gesuchstellende Person

Vorname und Name:
Strasse und Nr.:
PLZ und Ort:
Tel. für Rückfragen:
E-Mail:
Rechnungsadresse:

2. Bezeichnung der verlangten Dokumente

Titel:
Erstellungsdatum:
Referenz:
Betroffener Zeitraum:
Bestimmtes Ereignis:

Bestimmter Sachbereich:

Betroffene Person:
Behörde, die das Dokument erstellt hat:
Behörde, die das Dokument empfangen hat:
Weitere beteiligte Behörden:
Weitere Angaben zum verlangten Dokument:

3. Gewünschte Art der Einsichtnahme

 Zustellung einer Kopie des gewünschten Dokumentes. 
 Einsichtnahme vor Ort. 

Zustelladresse:



4. Besondere Bedürfnisse der gesuchstellenden Person

 Ich bin ein(e) Medienschaffende(r).   
 Ich benötige barrierefreie Dokumente.

Erläuterung:

Datum: Unterschrift:______________________ 

Erklärungen zum Formular: 

Die Benutzung des vorliegenden Formulars ist fakultativ. Ein Zugangsgesuch kann auch 
telefonisch, per E-Mail oder brieflich gestellt werden.  

Das Zugangsgesuch muss so formuliert werden, dass die zuständige Behörde die ge-
wünschten Dokumente ermitteln kann. Zu diesem Zweck sollte die Gesuchstellerin oder der 
Gesuchsteller möglichst viele Angaben über das gewünschte Dokument bzw. die gewünsch-
ten Dokumente machen (z.B. Datum, Titel, Referenznummer, Zeitraum, besonderes Ereig-
nis, Sachbereich, Behörde, die ein Dokument erstellt hat, Behörde, die ein Dokument emp-
fangen hat, weitere betroffene Behörden). Die Gesuchstellerin / der Gesuchsteller kann auch 
vorgängig die zuständige Behörde kontaktieren und verlangen, dass sie ihn über die verfüg-
baren Dokumente informiert. Die zuständige Behörde kann, namentlich aufgrund solcher 
Zusatzinformationen, verlangen, dass er / sie das Gesuch präzisiert.  

Die zuständige Behörde nimmt grundsätzlich innert 20 Tagen Stellung zum Gesuch. Die Frist 
kann verlängert werden; in diesem Fall werden die Gesuchstellenden über die Verlängerung 
informiert.  

Wenn der Zugang beschränkt, aufgeschoben oder verweigert wird oder wenn die zuständige 
Behörde nicht innert der gesetzlich vorgesehenen Fristen Stellung genommen hat, kann die 
Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller ein Schlichtungsgesuch beim Eidgenössischen Da-
tenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten stellen.  

Der Zugang zu amtlichen Dokumenten ist grundsätzlich gebührenpflichtig. Gebühren von 
weniger als CHF 100.-- werden nicht verrechnet. Wenn die Kosten voraussichtlich CHF 100.- 
übersteigen, werden die Gesuchstellenden darüber informiert und müssen ihr Gesuch bestä-
tigen, bevor es behandelt wird.  


